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BUNDESGESETZBLATT
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456. Bundesgesetz: 15. Kraftfahrgesetz-Novelle
(NR: GP XVIII RV 861 AB 1039 S. 125. BR: 4555 AB 4561 S. 572.)
[EWR/Anh. XIII: 385 L 0003, 386 L 0364, 388 L 0599]

456. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrge-
setz 1967 geändert wird (15. KFG-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt

geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 454/1992, wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 wird am Ende der Z 40 der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und angefügt:

„41. Luftfederung ein Federungssystem dessen
Federwirkung zu mindestens 75 % durch
pneumatische Vorrichtungen erzeugt wird."

2. § 4 Abs. 7 lautet:

„(7) Das Gesamtgewicht eines Kraftwagens oder
Anhängers darf nicht überschreiten

a) bei Fahrzeugen mit zwei Achsen,
ausgenommen Sattelanhänger . . 18 000 kg,

b) bei Kraftfahrzeugen mit drei
Achsen 25 000 kg,

c) bei Kraftfahrzeugen mit drei
Achsen, wenn die Antriebsachse
mit Doppelbereifung und Luftfe-
derung oder einer als gleichwer-
tig anerkannten Federung ausge-
rüstet ist, oder wenn jede An-
triebsachse mit Doppelbereifung
ausgerüstet ist und die maximale
Achslast von 9,5 t je Achse nicht
überschritten wird 26 000 kg,

d) bei Kraftfahrzeugen mit vier
Achsen, mit zwei Lenkachsen,
wenn die Antriebsachse mit
Doppelbereifung und Luftfede-
rung oder einer als gleichwertig
anerkannten Federung ausgerü-
stet ist, oder wenn jede Antriebs-
achse mit Doppelbereifung aus-
gerüstet ist und die maximale
Achslast von 9,5 t je Achse nicht
überschritten wird 32 000 kg,

e) bei Gelenkkraftfahrzeugen 38 000 kg,
f) bei Einachsanhängern 10 000 kg,
g) bei Dreiachsanhängern, ausge-

nommen Sattelanhänger 24 000 kg.

Als Achse im Sinne der lit. a, b, c, d, e und g gelten
auch zwei Achsen mit einem Radstand bis zu 1 m."

3. § 4 Abs. 8 lautet:.

„(8) Die Achslast (§ 2 Z 34) darf 10 000 kg, die
der Antriebsachse jedoch 11 500 kg, nicht über-
schreiten. Die Summe der Achslasten zweier Achsen
(Doppelachse) darf bei nachstehenden Radständen
(Achsabständen) jeweils folgende Werte nicht
übersteigen :

a) bei Kraftfahrzeugen :
weniger als 1 m 11 500 kg
1 m bis weniger als 1,3 m 16 000 kg
1,3 m bis weniger als 1,8 m 18 000 kg
1,3 m bis weniger als 1,8 m,
wenn die Antriebsachse mit
Doppelbereifung und Luftfede-
rung oder mit einer als gleich-
wertig anerkannten Federung
ausgerüstet ist, oder wenn jede
Antriebsachse mit Doppelberei-
fung ausgerüstet ist und die
maximale Achslast von 9,5 t je
Achse nicht überschritten wird . . 19 000 kg,

b) bei Anhängern und Sattelanhän-
gern:
weniger als 1 m 11 000 kg
1 m bis weniger als 1,3 m 16 000 kg
1,3 m bis weniger als 1,8 m 18 000 kg
1,8 m und darüber 20 000 kg.

Die Summe der Achslasten einer Dreifach-
achse von Anhängern und Sattelanhängern
darf bei nachstehenden Radständen jeweils
folgende Werte nicht übersteigen:

1,3 m oder weniger 21 000 kg
über 1,3 m und bis zu 1,4 m 24 000 kg."

4. § 4 Abs. 8 a entfällt.
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5. Nach § 4 Abs. 8 wird angefügt:

„(9) Zusätzlich zu den Gewichten und Abmes-
sungen im Sinne der vorstehenden Absätze haben
Fahrzeuge noch die folgenden Merkmale aufzuwei-
sen:

a) Das Gewicht auf der oder den Antriebsachsen
eines Kraftfahrzeuges mit einer Bauartge-
schwindigkeit von mehr als 40 km/h darf
nicht weniger als 25 von Hundert des
Gesamtgewichtes des Fahrzeuges oder eines
Zuges bestehend aus Zugfahrzeug und
Anhänger betragen.

b) Der Abstand zwischen der letzten Achse eines
Kraftfahrzeuges und der ersten Achse eines
Anhängers beträgt mindestens 3 m.

c) Das höchste zulässige Gesamtgewicht (in
Tonnen) eines vierachsigen Kraftfahrzeuges
darf das Fünffache des Abstandes in Metern
zwischen den Mitten der vordersten und der
letzten Achse nicht überschreiten.
Dies gilt nicht für Kraftfahrzeuge mit zwei
Doppelachsen, deren Mitten mindestens 4 m
voneinander entfernt sind.

d) Die horizontal gemessene Entfernung zwi-
schen der Achse des Sattelzapfens und einem
Punkt des Kopfes des Sattelanhängers darf
nicht mehr als 2,04 m betragen."

6. § 6 Abs. 12 a entfällt.

7. Nach § 24 Abs. 2 wird eingefügt:

„(2 a) Absatz 2 gilt nicht, wenn das Fahrzeug mit
einem Kontrollgerät im Sinne der Verordnung
(EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember
1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr,
ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 8,
geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3572/90,
ABl. Nr. L 353 vom 17. Dezember 1990, S 12,
ausgerüstet ist. Von der Anwendung dieser
Verordnung sind gemäß Artikel 3 Abs. 2 der
zitierten Verordnung land- und forstwirtschaftliche
Zugmaschinen ausgenommen.

(2 b) Über Anträge auf eine EWG-Bauartgeneh-
migung für ein Kontrollgerät- oder ein Schaublatt-
Muster gemäß Artikel 4 ff der Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenver-
kehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 8,
geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3572/90,
ABl. Nr. L 353 vom 17. 12. 1990, S 12, entscheidet
in Österreich der Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr."

8. Nach § 24 Abs. 6 wird angefügt:

„(7) Hinsichtlich des Einbaues, der Plombierung
und der Prüfung des Kontrollgerätes gelten
unbeschadet der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
über das Kontrollgerät im Straßenverkehr die
Bestimmungen der Abs. 4 bis 6. Erteilte Ermächti-
gungen zur Prüfung von Fahrtschreibern gelten
auch für die Prüfung von Kontrollgeräten gemäß
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85."

9. Nach § 24 wird eingefügt:

„Geschwindigkeitsbegrenzer

§ 24 a. (1) Lastkraftwagen und Sattelzugfahr-
zeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 12 000 kg sowie Omnibusse mit
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von
mehr als 10 000 kg müssen mit geeigneten Ge-
schwindigkeitsbegrenzern ausgerüstet sein, die
durch die Steuerung der Kraftstoffzufuhr zum
Motor die Höchstgeschwindigkeit auf einen be-
stimmten Wert begrenzen. Dieser beträgt für
Omnibusse 100 km/h, für Lastkraftwagen und
Sattelzugfahrzeuge 85 km/h.

(2) Mit Geschwindigkeitsbegrenzern im Sinne
des Abs. 1 müssen jedoch nicht ausgerüstet sein

a) Heeresfahrzeuge,
b) Kraftfahrzeuge, die zur Verwendung im

Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes
oder der Zollwache bestimmt sind,

c) Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder vor-
wiegend zur Verwendung von Feuerwehren
bestimmt sind,

d) Kraftfahrzeuge, die für wissenschaftliche
Versuchszwecke auf der Straße eingesetzt
werden,

e) Kraftfahrzeuge, die eine öffentliche Dienst-
leistung ausschließlich in geschlossenen Ort-
schaften erbringen,

f) Omnibusse, mit einer Bauartgeschwindigkeit
von nicht mehr als 100 km/h und

g) Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge mit
einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr
als 85 km/h.

(3) Der Geschwindigkeitsbegrenzer darf nicht
ausschaltbar sein und muß so beschaffen sein, daß er
Abnutzungserscheinungen sowie mißbräuchlichen
Eingriffen standhält. Er darf keinen Einfluß auf die
Betriebsbremsanlage des Fahrzeuges haben.

(4) Der Geschwindigkeitsbegrenzer gilt sowohl
als Teil der Fahrtschreiberanlage als auch als Teil
der Gesamtanlage des Kontrollgerätes. Die Bestim-
mungen des § 24 Abs. 4 hinsichtlich der Prüfung der
Anlage und die Bestimmungen des § 24 Abs. 5 und 6
hinsichtlich der Verschlußsicherheit gelten auch für
den Geschwindigkeitsbegrenzer.

(5) Die Ermächtigung zur Prüfung von Fahrt-
schreibern oder Kontrollgeräten (§ 24 Abs. 5) ist auf
Antrag auf die Prüfung von Geschwindigkeitsbe-
grenzern auszudehnen, wenn hiefür geeignetes
Personal und die erforderlichen Einrichtungen
vorhanden sind.

(6) Der nachträgliche Einbau von Geschwindig-
keitsbegrenzern darf nur von einer vom Landes-
hauptmann hiezu ermächtigten Stelle vorgenommen
werden. Die Ermächtigung darf nur solchen Stellen
erteilt werden, die zur Prüfung von Geschwindig-
keitsbegrenzern (Abs. 5) ermächtigt sind und
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zusätzlich eine Erlaubnis zum Einbau durch den
Gerätehersteller oder den Fahrzeughersteller, bei
ausländischen Herstellern durch den im Inland
Bevollmächtigten, nachweisen können. § 24 Abs. 5
ist sinngemäß anzuwenden.

(7) Durch Verordnung sind die näheren Bestim-
mungen hinsichtlich des Einbaues von Geschwin-
digkeitsbegrenzern, Umfang der Prüfung sowie der
Anforderungen an Personal und Einrichtungen der
ermächtigten Stellen festzulegen."

10. In § 26 a Abs. 1 wird der Punkt am Ende der
lit. f durch einen Beistrich ersetzt und angefügt:

,,g) die näheren Bestimmungen über die Beschaf-
fenheit von Rückhalteeinrichtungen für Kin-
der."

11. Nach § 26 a Abs. 3 a wird eingefügt:

„(3 b) An Stelle der im Abs. 1 und 2 angeführten
Verordnungsbestimmungen können auch techni-
sche EWG-Richtlinien oder Teile oder einzelne
Bestimmungen von diesen EWG-Richtlinien, auf
die im EWR-Abkommen im Anhang II verwiesen
wird, durch Verordnung umgesetzt werden."

12. Nach § 27 Abs. 2 wird angefügt:

„(3) An Omnibussen, Lastkraftwagen und Zug-
maschinen und an Anhängern außer Wohnanhän-
gern müssen an der rechten Außenseite vollständig
sichtbar und dauernd gut lesbar und unverwischbar
folgende Angaben angeschrieben sein:

1. der Name des Erzeugers
2. die Fahrgestellnummer (Fahrzeug-Identifizie-

rungsnummer)
3. Länge (L)
4. Angaben zur Messung der Länge von

Fahrzeugkombinationen
— Abstand (a) zwischen der vorderen Kraft-

fahrzeugbegrenzung und dem Mittelpunkt
der Zugvorrichtung des Zugfahrzeuges
(Zughaken oder Sattelkupplung); bei einer
Sattelkupplung mit mehreren Zugpunkten
sind die Mindest- und Höchstwerte (a min
und a max) anzugeben;

— Abstand (b) zwischen dem Mittelpunkt der
Zugvorrichtung des Anhängers (Zugöse)
bzw. Sattelanhängers (Sattelzapfen) und
der hinteren Begrenzung des Anhängers
bzw. Sattelanhängers; bei einer Vorrich-
tung mit mehreren Zugpunkten sind die
Mindest- und Höchstwerte (b min und b
max) anzugeben.

(4) Die Angaben gemäß Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3
können auch in einem einzigen Schild, das mit dem
Fahrzeug dauernd fest verbunden ist, enthalten
sein."

13. § 30 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Typenschein muß nach einem vom
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und

Verkehr genehmigten Muster ausgestellt sein.
Durch Verordnung können nähere Bestimmungen
über Form und Inhalt der Typenscheine festgesetzt
werden."

14. § 55 Abs. 1 vierter Satz lautet:

„Von der wiederkehrenden Überprüfung sind
jedoch ausgenommen Fahrzeuge im Besitz des
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, der
Ortsgemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern,
der von diesen Gebietskörperschaften unter ihrer
Haftung betriebenen Unternehmungen sowie Fahr-
zeuge von Verkehrsunternehmungen im ausschließ-
lichen Eigentum des Bundes, sofern die Fahrzeuge
von den Dienststellen dieser Gebietskörperschaften
oder Unternehmungen durch hinreichend geeigne-
tes, die Voraussetzungen des §125 Abs. 2 Z 2
erfüllendes Personal und mit Hilfe der erforderli-
chen Einrichtungen selbst im Sinne der für die
wiederkehrende Überprüfung bestehenden Vor-
schriften überprüft werden; die Voraussetzungen
des §125 Abs. 2 Z 2 lit. b gelten auch dann als
erfüllt, wenn in sinngemäßer Anwendung des § 125
Abs. 3 festgestellt wurde, daß eine gleichwertige
Ausbildung vorliegt."

15. § 55 Abs. 2 erster Satz erster Halbsatz lautet:

„Die wiederkehrende Überprüfung ist — jeweils
zum Jahrestag der ersten Zulassung oder zum
Jahrestag des von der Behörde festgelegten
Zeitpunktes — ein Jahr nach der ersten Zulassung,
auch wenn diese im Ausland erfolgte, und nach
jeder Überprüfung ein Jahr nach dieser vorzuneh-
men:"

16. Nach § 56 Abs. 1 wird eingefügt:

„(1 a) Die Behörde kann Personenkraftwagen,
Kombinationskraftwagen und Lastkraftwagen mit
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht
mehr als 3 500 kg, deren erstmalige Zulassung
länger als zwölf Jahre zurückliegt, überprüfen, ob
sie den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und den
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver-
ordnungen entsprechen."

17. § 57 a Abs. 1 vierter Satz lautet:

„Von der wiederkehrenden Begutachtung sind
jedoch ausgenommen Fahrzeuge im Besitz des
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, der
Ortsgemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern,
der von diesen Gebietskörperschaften unter ihrer
Haftung betriebenen Unternehmungen sowie Fahr-
zeuge von Verkehrsunternehmungen im ausschließ-
lichen Eigentum des Bundes, sofern die Fahrzeuge
von den Dienststellen dieser Gebietskörperschaften
oder Unternehmungen durch hinreichend geeigne-
tes, die Voraussetzungen des § 125 Abs. 2 Z 2
erfüllendes Personal und mit Hilfe der erforderli-
chen Einrichtungen selbst im Sinne der für die
wiederkehrende Begutachtung bestehenden Vor-
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Schriften begutachtet werden; die Voraussetzungen
des §125 Abs. 2 Z 2 lit. b gelten auch dann als
erfüllt, wenn in sinngemäßer Anwendung des § 125
Abs. 3 festgestellt wurde, daß eine gleichwertige
Ausbildung vorliegt."

18. § 59 Abs. 2 erster Satz lautet:

„Fahrzeuge im Besitz des Bundes, der Länder, der
Gemeindeverbände, der Ortsgemeinden mit mehr
als 50 000 Einwohnern, der von diesen Gebietskör-
perschaften unter ihrer Haftung betriebenen Unter-
nehmungen sowie Fahrzeuge von Verkehrsunter-
nehmungen im ausschließlichen Eigentum des
Bundes sind von der im Abs. 1 angeführten
Versicherungspflicht ausgenommen."

19. § 82 Abs. 5 erster Satz lautet:

„Abmessungen, Gesamtgewichte und Achslasten
sowie die Ladung von Fahrzeugen oder von
Kraftfahrzeugen mit Anhängern mit ausländischem
Kennzeichen dürfen die im § 4 Abs. 6 bis 9 und
§ 101 Abs. 1 und Abs. 5 festgesetzten Höchstgren-
zen nicht überschreiten; das Verwenden von
solchen Fahrzeugen oder Kraftfahrzeugen mit
Anhängern mit größeren Abmessungen oder höhe-
ren Gesamtgewichten oder Achslasten oder größe-
rer Ladung kann jedoch unter sinngemäßer
Anwendung des § 36 lit. c, § 39 Abs. 3, § 40 Abs. 3
und 4, § 101 Abs. 5 und § 104 Abs. 9 bewilligt
werden, wenn nach Art der Verwendung der
Fahrzeuge vom Standpunkt der Verkehrs- und
Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen."

20. § 101 Abs. 5 lautet:

„(5) Transporte, bei denen die im Abs. 1 lit. a bis c
angeführten oder die gemäß Abs. 6 festgesetzten
Voraussetzungen nicht erfüllt werden, und Lang-
gutfuhren, bei denen die Länge des Kraftfahrzeuges
oder des letzten Anhängers samt der Ladung mehr
als 16 m beträgt, sind nur mit Bewilligung des
Landeshauptmannes, in dessen örtlichem Wirkungs-
bereich der Transport durchgeführt werden soll,
zulässig; dies gilt nicht für die Beförderung im
Vorlauf- und Nachlaufverkehr, sofern die Summe
der höchsten zulässigen Gesamtgewichte bei der
Beförderung von kranbaren Sattelanhängern
39 000 kg und bei der Beförderung von Containern
und Wechselaufbauten 42 000 kg nicht überschrei-
tet. Diese Bewilligung darf höchstens für die Dauer
von drei Monaten und nur bei Vorliegen folgender
Voraussetzungen erteilt werden :

1. Beförderung einer unteilbaren Ladung oder
andere besondere Gegebenheiten, unter denen
diese Fahrzeuge verwendet werden, und

2. wenn die Beförderung — ausgenommen
Beförderungen bei denen die Be- und
Entladestelle nicht mehr als 65 km Luftlinie
voneinander entfernt sind — wenigstens zum
größten Teil der Strecke mit einem anderen,
umweltverträglicheren Verkehrsträger (insbe-
sondere Bahn, Schiff) nicht oder nur mit

unvertretbar hohem Aufwand durchgeführt
werden kann.

In allen Fällen ist in der Bewilligung die
höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit vorzu-
schreiben. Soweit dies nach den Erfordernis-
sen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig
ist, ist die Bewilligung nur unter den
entsprechenden Auflagen oder zeitlichen,
örtlichen oder sachlichen Einschränkungen
der Gültigkeit zu erteilen. § 36 lit. c, § 39
Abs. 3 und § 40 Abs. 4 sind sinngemäß
anzuwenden. Die Behörden sind verpflichtet
über solche Anträge ohne unnötigen Auf-
schub, spätestens aber drei Monate nach deren
Einlangen den Bescheid zu erlassen."

21. § 102 Abs. 1 dritter Satz lautet:

„Lenker von Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeu-
gen mit einem Eigengewicht von mehr als 3 500 kg
oder von Omnibussen haben dafür zu sorgen, daß
der Wegstreckenmesser und der Fahrtschreiber auf
Fahnen in Betrieb sind und daß im Fahrtschreiber
ein der Verordnung gemäß Abs. 13 entsprechendes,
ordnungsgemäß ausgefülltes Schaublatt eingelegt
ist; es darf pro Person und pro Einsatzzeit im Sinne
des § 16 AZG, BGBl. Nr. 461/1969, in der Fassung
BGBl. Nr. 473/1992, nur ein Schaublatt im
Fahrtschreiber eingelegt sein, in das der Name des
Lenkers einzutragen ist; die Schaublätter der
laufenden Woche sowie in jedem Fall das Schaublatt
für den letzten Tag der vorangegangenen Woche,
an dem er gefahren ist, sind mitzuführen; die Lenker
haben auf Verlangen der Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht diesen
das Schaublatt des Fahrtschreibers oder des
Kontrollgerätes gemäß der Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenver-
kehr sowie die mitgeführten Schaublätter auszuhän-
digen."

22. § 102 Abs. 1 wird angefügt:

„Für das Kontrollgerät gemäß Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 dürfen ebenfalls nur Schaublätter
verwendet werden, die der Verordnung gemäß
Abs. 13 entsprechen."

23. Nach § 102 Abs. 11 wird eingefügt:

„(11 a) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes und der Straßenaufsicht haben die
Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember
1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozial-
vorschriften im Straßenverkehr, ABl. Nr. 370 vom
31. Dezember 1985, S 1, hinsichtlich des Mindestal-
ters und der Lenk- und Ruhezeiten (Artikel 5 ff)
sowie des Europäischen Übereinkommens über die
Arbeit des im internationalen Straßenverkehr
beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl.
Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993,
zu kontrollieren. Zur Feststellung einer Überschrei-
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tung der höchstzulässigen Lenkzeit oder Unter-
schreitung der vorgeschriebenen Ruhezeit können
auch Aufzeichnungen der Schaublätter vom Fahrt-
schreiber oder vom Kontrollgerät herangezogen
werden. Die Organe der Arbeitsinspektion haben
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und
der Straßenaufsicht im Falle gemeinsamer Kontrol-
len nach Möglichkeit zu unterstützen.

(l1 b) Die Kontrollen sind regelmäßig und in der
Weise durchzuführen, daß jedenfalls der Richtlinie
des Rates Nr. 88/599/EWG vom 23. November
1988 über einheitliche Verfahren zur Anwendung
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 über die
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im
Straßenverkehr und der Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenver-
kehr entsprochen wird.

(11 c) Wird von den Organen des öffentlichen
Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht eine
Übertretung der Bestimmungen über das Mindestal-
ter, die Lenk- und Ruhezeiten oder der Schaublatt-
führung durch einen Lenker festgestellt, der in
einem Dienstverhältnis zu einem Unternehmen steht
(unselbständiger Lenker), so haben sie hievon das
örtlich zuständige Arbeitsinspektorat zu verständi-
gen. In dieser Verständigung sind der Name des
Lenkers, das Kennzeichen des Fahrzeuges, Zeit und
Ort der Tatbegehung sowie der Name des
Arbeitgebers anzugeben.

(11 d) Auf Fahrten, für die das Europäische
Übereinkommen über die Arbeit des im internatio-
nalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals
(AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl.
Nr. 203/1993, gilt, bestimmen sich das Mindestalter
sowie die Lenk- und Ruhezeiten nach Maßgabe der
Verordnung (EWG) 3820/85 über die Harmonisie-
rung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenver-
kehr ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 1."

24. Im § 102 Abs. 12 wird der Punkt am Ende der
lit. h durch einen Beistrich ersetzt, und es wird
angefügt:

,,i) des § 102 Abs. 1 dritter Satz, wenn die
erforderlichen Schaublätter nicht mitgeführt,
nicht ordnungsgemäß ausgefüllt oder nicht
ausgehändigt werden.

j) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über
das Kontrollgerät im Straßenverkehr ABl.
Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 8,
hinsichtlich der Vorschriften über die Benut-
zung des Schaublattes (Art. 13 ff).

k) der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 über
die Harmonisierung bestimmter Sozialvor-
schriften im Straßenverkehr, ABl. Nr. 370
vom 31. Dezember 1985, S 1, hinsichtlich der
Vorschriften über die zulässige Lenkzeit,
einzulegende Unterbrechung und Einhaltung
der erforderlichen Ruhezeit (Art. 6 bis 9)."

25. nach § 102 Abs. 12 wird angefügt:
„(13) Durch Verordnung sind die näheren

Bestimmungen hinsichtlich Aussehen und Handha-

bung der Schaublätter des Fahrtschreibers und
Kontrollgerätes festzusetzen."

26. § 104 Abs. 9 lautet:
„(9) Das Ziehen von Anhängern oder das

Verwenden von Sattelkraftfahrzeugen ist, wenn die
für die Summe der höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte oder die für die größte Länge oder die für die
Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte
und für die größte Länge festgesetzten Höchstgren-
zen überschritten werden, nur mit Bewilligung des
Landeshauptmannes zulässig, in dessen örtlichem
Wirkungsbereich die Anhänger gezogen oder die
Sattelkraftfahrzeuge verwendet werden sollen.
Diese Bewilligung darf höchstens für die Dauer von
drei Monaten und nur zum Zwecke der Erprobung
oder nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen
erteilt werden:

1. Beförderung unteilbarer Güter oder andere
besondere Gegebenheiten, unter denen diese
Fahrzeuge verwendet werden, und

2. wenn die Beförderung — ausgenommen
Beförderungen, bei denen die Be- und
Entladestelle nicht mehr als 65 km Luftlinie
voneinander entfernt sind — wenigstens zum
größten Teil der Strecke mit einem anderen,
umweltverträglicheren Verkehrsträger (insbe-
sondere Bahn, Schiff) nicht oder nur mit
unvertretbar hohem Aufwand durchgeführt
werden kann.

In allen Fällen ist in der Bewilligung die höchste
zulässige Fahrgeschwindigkeit vorzuschreiben. So-
weit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs-
und Betriebssicherheit nötig ist, ist die Bewilligung
nur unter den entsprechenden Auflagen oder
zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Einschränkun-
gen der Gültigkeit zu erteilen. § 36 lit. c, § 39 Abs. 3
und § 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die
Behörden sind verpflichtet über solche Anträge
ohne unnötigen Aufschub spätestens aber drei
Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu
erlassen."

26 a. § 106 Abs. 1 a lautet:
„(1 a) Kinder unter zwölf Jahren, die kleiner als

150 cm sind, dürfen mit Kraftwagen und Motor-
dreirädern nicht auf unmittelbar hinter der Wind-
schutzscheibe gelegenen Sitzplätzen befördert wer-
den. Dies gilt jedoch nicht

1. für Omnibusse, sofern die anderen Sitzplätze
im Fahrzeug von Kindern besetzt sind,

2. für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschi-
nen, Motorkarren und selbstfahrende Arbeits-
maschinen,

3. bei der Verwendung von geeigneten, der
Größe und dem Gewicht der Kinder entspre-
chenden Rückhalteeinrichtungen für Kinder,
welche die Gefahren von Körperverletzungen
bei einem Unfall verringern können."

26 b. Nach § 106 Abs. 1 a wird eingefügt:
„(1 b) Der Lenker hat dafür zu sorgen, daß

Kinder unter zwölf Jahren, die kleiner als 150 cm
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sind, unbeschadet des Abs. 1 c, in Personenkraftwa-
gen und Kombinationskraftwagen auf Sitzen, die
mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, nur beför-
dert werden, wenn dabei geeignete, der Größe und
dem Gewicht der Kinder entsprechende Rückhalte-
einrichtungen verwendet werden, welche die Gefahr
von Körperverletzungen bei einem Unfall verrin-
gern können.

(1 c) Abs. 1 b gilt nicht
1. bei besonderer Verkehrslage, die den Nichtge-

brauch der Rückhalteeinrichtung rechtfertigt;
2. bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen

Gebrauches wegen schwerster körperlicher
Beeinträchtigung des Kindes;

3. bei der Beförderung in Einsatzfahrzeugen;
4. bei der Beförderung in Fahrzeugen zur

entgeltlichen Personenbeförderung (Taxi-,
Mietwagen-, Gästewagengewerbe);

5. bis zum Ablauf des 31. Dezember 1998 bei
Schülertransporten gemäß Abs. 6;

6. bis zum Ablauf des 31. Dezember 1998 bei
faktischer Unmöglichkeit der Verwendung
von geeigneten Rückhalteeinrichtungen we-
gen der Anzahl der beförderten Kinder
(Abs. 3).

(1 d) Die Behörde hat auf Antrag festzustellen,
daß die im Abs. 1 c 2 2 angeführte schwerste
körperliche Beeinträchtigung vorliegt; § 67 Abs. 2
erster Satz gilt sinngemäß. Die Feststellung hat sich
je nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens
auf das Vorliegen einer allgemeinen Unmöglichkeit
des bestimmungsgemäßen Gebrauches einer Rück-
halteeinrichtung oder der Unmöglichkeit des
bestimmungsgemäßen Gebrauches bestimmter Ty-
pen von Rückhalteeinrichtungen zu beziehen. Die
Feststellung ist zu befristen, wenn angenommen
werden kann, daß die körperliche Beeinträchtigung
nicht dauernd in vollem Umfang gegeben sein wird.
Über die Feststellung ist eine Bestätigung auszustel-
len."

26 c. § 106 Abs. 3 lautet:

„(3) Bei der Beförderung von Personen mit
Kraftfahrzeugen und Anhängern darf, unbeschadet
der Bestimmungen des Abs. 2, die bei der
Genehmigung festgesetzte größte zulässige Anzahl
der Personen, die mit dem Fahrzeug und der
Personen, die auf jeder einzelnen Sitzbank beför-
dert werden dürfen (§ 28 Abs. 3 lit. c), nicht
überschritten werden. Bei der Berechnung der
Anzahl der Personen, die mit einem Omnibus oder
Omnibusanhänger befördert werden dürfen, sind
drei Kinder unter 14 Jahren als zwei Personen und
Kinder unter sechs Jahren nicht zu zählen. Bis zum
Ablauf des 31. Dezember 1998 sind bei anderen
Fahrzeugen Kinder unter sechs Jahren nicht und
Kinder zwischen sechs und 14 Jahren wie folgt zu
zählen:

1. bei der Beförderung auf nicht unmittelbar
hinter der Windschutzscheibe gelegenen Sitz-

bänken mit zwei Sitzplätzen zählen drei
Kinder als zwei Personen

2. bei der Beförderung auf nicht unmittelbar
hinter der Windschutzscheibe gelegenen Sitz-
bänken mit drei Sitzplätzen zählen vier Kinder
als drei Personen.

Unbeschadet des Abs. 6 dürfen außer bei Omnibus-
sen und Omnibusanhängern, abgesehen vom Lenker
nicht mehr als acht Personen, gleichgültig ob
Erwachsene oder Kinder, befördert werden."

26 d. § 106 Abs. 6 erster Satz lautet:

„Bis zum Ablauf des 31. Dezember 1998 dürfen bei
Schülertransporten mit geschlossenen Personen-
kraftwagen oder Kombinationskraftwagen, bei
denen bei der Genehmigung als größte zulässige
Anzahl der beförderten Personen außer dem Lenker
acht Personen festgesetzt wurde, unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 3, mehr als acht, jedoch
nicht mehr als 14 Schüler oder zwölf Schüler und
eine erwachsene Begleitperson befördert werden."

27. § 109 Abs. 1 lit. a lautet:

,,a) österreichische Staatsbürger sind und das
27. Lebensjahr vollendet haben, wobei Ange-
hörige einer Vertragspartei des Europäischen
Wirtschaftsraumes österreichischen Staats-
bürgern gleichgestellt sind."

28. Nach § 123 Abs. 2 wird eingefügt:

„(2 a) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
durch die Bezirksverwaltungsbehörden, Bundes-
polizeibehörden und den Landeshauptmann haben
in Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden
Aufgaben die Organe der Zollwache in gleichem
Umfang wie die Bundesgendarmerie (Abs. 2)
mitzuwirken. Die nach diesem Bundesgesetz
bestehenden Verpflichtungen gegenüber den Orga-
nen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der
Straßenaufsicht und die diesen zukommenden
Rechte gelten in gleichem Umfang auch für die
Organe der Zollwache."

29. Nach § 123 Abs. 3 wird eingefügt:

„(3 a) Die Bestätigung, aus der die Anzahl der für
ein Fahrzeug zu verwendenden Ökopunkte hervor-
geht (COP-Dokument), ist von dem Landeshaupt-
mann auszustellen, der das Fahrzeug gemäß § 31
genehmigt hat. Das COP-Dokument ist von der
Entrichtung von Stempelgebühren und Bundesver-
waltungsabgaben befreit; das gilt auch für im
Ausland ausgestellte COP-Dokumente."

30. In den §§ 124 Abs. 2 Z 2, 125 Abs. 2 Z 2, 126
Abs. 2 Z 2 und 126 Abs. 3 Z 2 wird der lit. a jeweils
angefügt: „wobei Angehörige einer Vertragspartei
des Europäischen Wirtschaftsraumes österreichi-
schen Staatsbürgern gleichgestellt sind."

31. § 134 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, Beschei-
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den oder sonstigen Anordnungen, den Artikeln 5
bis 9 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 über die
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im
Straßenverkehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember
1985, S 1 sowie der Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenver-
kehr ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 8,
geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3572/90,
ABl. Nr. L 353 vom 17. Dezember 1990, S 12,
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S, im
Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs
Wochen zu bestrafen."

32. §134 Abs. 3 lautet:

„(3) Bei Übertretungen des § 4 Abs. 7, 7 a und 8
in Verbindung mit § 101 Abs. 1 lit. a, des § 99 Abs. 1
erster Satz und Abs. 5 auf Freilandstraßen, des § 102
Abs. 1 dritter Satz und Abs. 3 dritter Satz, des § 106
Abs. 1 a und Abs. 4 sowie bei mit Meßgeräten
festgestellten Überschreitungen einer ziffernmäßig
festgesetzten erlaubten Höchstgeschwindigkeit
(§ 98) im Ausmaß von 20 bis 30 km/h kann § 50
VStG 1991 mit der Maßgabe angewendet werden,
daß Geldstrafen bis 500 S sofort eingehoben
werden.

Dies gilt auch für Übertretungen der Artikel 5
bis 9 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 über die
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im
Straßenverkehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember
1985, S 1 und des Artikels 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im
Straßenverkehr, ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember
1985, S 8, geändert durch Verordnung (EWG)
Nr. 3572/90, ABl. Nr. L 353 vom 17. Dezember
1990, S 12."

33. § 134 Abs. 3 a lautet:

„(3 a) Zur Feststellung einer Überschreitung
einer ziffernmäßig festgesetzten Höchstgeschwin-
digkeit können auch Aufzeichnungen der Schau-
blätter des Fahrtschreibers oder Kontrollgerätes
herangezogen werden. Dabei gilt der Ort der
Aushändigung des im Fahrtschreiber oder im
Kontrollgerät eingelegten Schaublattes gemäß § 102
Abs. 1 dritter Satz, vierter Halbsatz als Ort der
Begehung der Übertretung, wenn

a) die Übertretung mit dem Fahrtschreiber oder
mit dem Kontrollgerät festgestellt wurde und

b) aus dem Schaublatt ersichtlich ist, daß sie
nicht früher als zwei Stunden vor seiner
Aushändigung begangen wurde;

wurden in dieser Zeit mehrere derartige Übertre-
tungen begangen, so sind sie als eine Übertretung zu
ahnden. § 2 Abs. 1 VStG bleibt unberührt."

34. Nach § 136 Abs. 4 wird angefügt:

„(5) Mit der Vollziehung der Verordnung
(EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im
Straßenverkehr ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember

1985, S 8, geändert durch Verordnung (EWG)
Nr. 3572/90, ABl. Nr. L 353 vom 17. Dezember
1990, S 12, ist der Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr betraut.

(6) Mit der Vollziehung der Artikel 2, 4, 5 bis 9
und 11 bis 13 sowie 16 und 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 über die Harmonisierung
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr,
ABl. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 1, ist der
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr betraut."

Artikel II

(1) Fahrzeuge, die bereits genehmigt sind, aber
nicht mit einem Kontrollgerät im Sinne der
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kon-
trollgerät im Straßenverkehr ausgerüstet sind,
dürfen noch bis zum 31. Dezember 1994 im
Bundesgebiet verwendet werden.

(2) Von Art. I Z9 (§ 24 a) sind Fahrzeuge
ausgenommen, die vor dem 1. Jänner 1988 erstmals
zum Verkehr zugelassen worden sind.

(3) Fahrzeuge, die zwischen dem 1. Jänner 1988
und dem 1. Jänner 1995 erstmals zum Verkehr
zugelassen worden sind, müssen ab 1. Jänner 1995
dem Art. I Z 9 (§ 24 a) entsprechen.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern Abs. 2 nichts
anderes bestimmt, mit dem Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum *) in Kraft.

(2) In Kraft tritt:
a) Art. I Z 29 (hinsichtlich § 123 Abs. 3 a erster

Satz) mit 1. Dezember 1992;
b) Art. I Z 6, Z 9 (hinsichtlich § 24 a Abs. 5, 6

und 7), Z 10, Z 13, Z 14, Z 16, Z 17, Z 18,
Z 19, Z 20, Z 26, Z 29 (hinsichtlich §123
Abs. 3 a zweiter Satz) und Z 32 (hinsichtlich
§ 134 Abs. 3 erster Satz) mit Ablauf des Tages
der Kundmachung;

c) Art. I Z 28 mit 1. Juni 1993;
d) Art. I Z 9 (hinsichtlich § 24 a Abs. 1, 2, 3

und 4) mit 1. Jänner 1995;
e) Art. I Z 26 a, Z 26 b, Z 26 c und Z 26 d mit

1. Jänner 1994.

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset-
zes können bereits von dem seiner Kundmachung
folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen
jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes in Kraft treten.

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil

Vranitzky
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